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E rneute  Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 22 "Marienschule", 15. Änderung 
 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Aufgrund aktueller Rechtsprechung veröffentlicht die Stadt Emsdetten folgende Bekanntma-

chung mit geänderter Auslegungsfrist erneut. 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 

hat in seiner Sitzung am 04. Juli 2019 folgenden Beschluss gefasst: 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Marienschule", 15. Änderung gem. 

§ 13 a Abs.2 i.V.m. § 13 Abs.2 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie das Einholen von Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 13 a Abs.2 i.V.m. § 13 Abs.2 

und § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Bereich des Stadtgebietes von Emsdetten. Die 

Entfernung zur Innenstadt beträgt ca. 1,5 km. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung als schwarz- weiß- 

schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 

eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 

 

 

 

 

 

 

Mit der 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine wohnbauliche Nutzung durch eine Mehrfamilienhausbebauung 

entlang der Sandstraße im Bereich eines erschlossenen Grundstückes geschaffen. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 „Marienschule", 15. Änderung wird im beschleunig-

ten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 

BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem 

Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für die Aufstellung dieses Bebauungspla-

nes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB er-

stellt. 

Aufgrund aktueller Rechtsprechung wird gemäß § 13 a Abs.2 i.V.m. § 13 Abs.2 und § 3 Abs. 2 

BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der 

Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 hiermit der Auslegungsbeschluss erneut 

öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 3 Abs.2 BauGB liegt der Entwurf der 15. Änderung dieses Bebauungsplanes mit der 

Begründung in der Zeit vom  

24. Juli bis 30. August 2019 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) beim Fachdienst 61 

Stadtentwicklung und Umwelt, 5. Obergeschoss des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdet-

ten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten informieren und zu der Planung äußern.  

 

Die oben genannten Planunterlagen sind im Internet einsehbar unter 

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 16. Juli 2019 und ist ab dann einsehbar 

unter  

https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/amtsblatt.html 

oder 

www.emsdetten.de (Webcode 00119). 

 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregungen 

bei der Stadt Emsdetten beispielsweise schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per E-Mail o-

der über das Online-Formular der o.g. Internetseite vorgebracht werden können. Nicht frist-

gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über diesen Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben. 

 

Emsdetten, den 15. Juli 2019 

 

 

gez. Georg Moenikes 

Bürgermeister 
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